
 
 
 
Wahlen und Abstimmungen 
Informationen zur Stimmabgabe 
 
 
 
Vorzeitige Stimmabgabe im Gemeindehaus:  
 
 
Montag bis Freitag vor dem Wahl- oder Abstimmungstag, während der Öffnungszeiten des 
Gemeindehauses, am Schalter der Einwohnerdienste. 
 
 
 
Briefliche Stimmabgabe: 
 
Durch Rücksendung der Stimm- und/oder Wahlzettel zusammen mit dem unterschriebenen 
Stimmrechtsausweis. Ihre Stimmunterlagen müssen bis zur Schliessung der Wahl- und Ab-
stimmungslokale am Abstimmungssonntag im Gemeindehaus eintreffen (der Briefkasten des 
Gemeindehauses wird bei Schliessung der Urnen letztmals geleert). 
 
 
Die Stimmabgabe per Post ist ungültig, wenn: 
 
Kein von der stimmberechtigten Person unterschriebener Stimmrechtsausweis beiliegt oder 
sich im Couvert zwei oder mehr Zettel zur gleichen Sache befinden. 
 
 
 
Stellvertretung an der Urne (Neuregelung seit 1. Januar 2005) 
 
Jede stimmberechtigte Person darf neu zwei beliebige andere Personen an der Urne ver-
treten (d.h. deren Stimm- und Wahlzettel an der Urne einwerfen). Es ist nicht mehr erforder-
lich, dass die Personen im gleichen Haushalt leben. 
 
Wer sich an der Urne vertreten lassen möchte, muss den Stimmrechtsausweis unter-
schreiben und ihn der stellvertretenden Personen an die Urne mitgeben. 
 
 
 
Öffnungszeiten der Wahllokale 
 
 
Stäfa, Gemeindehaus Samstag 10.30 - 12.00 Uhr 
   Sonntag 09.00 - 10.30 Uhr 
 
Ürikon, Schulhaus Moritzberg Sonntag 09.00 - 10.30 Uhr 
 
 
 
Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an 044 928 71 11. Wir beraten Sie gerne.  

Gemeindeverwaltung Stäfa, Postfach 535, 8712 Stäfa Telefon 044 928 71 11  
Geschäftszeiten:  Mo - Fr 8.30 - 11.30; 14.00 - 16.30; Mo bis 18.30 Fax 044 928 71 71 
 oder nach telefonischer Vereinbarung 


